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Für die Anwendung der Sofortabschreibung sind e1rnge Voraussetzungen zu 
beachten. So heißt es in § 6 Abs. 2 EStG: Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer 
selbstständigen Nutzung fähig sind, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Anschaffungs
oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für 
das einzelne Wirtschaftsgut 250 bzw. 800 € nicht übersteigen. 

Es muss sich also um ein Wirtschaftsgut handeln, das folgende Voraussetzungen 
erfüllt: 

• Das Wirtschaftsgut muss zum Anlagevermögen gehören, d. h. dem Betrieb 
langfristig dienen und darf sich im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht in 
relativ kurzer Zeit technisch und wirtschaftlich abnutzen. 

• Das Wirtschaftsgut muss abnutzbar sein, d. h. seine Nutzung im Gegensatz 
zum nicht abnutzbaren Anlagevermögen wie Grund und Boden zeitlich 
begrenzt sein. 

• Das Wirtschaftsgut muss beweglich sein, d. h. es darf im Gegensatz zu 
unbeweglichen Wirtschaftsgütern nicht fest mit dem Grund und Boden 
verbunden sein. 

• Das Wirtschaftsgut muss selbstständig nutzbar sein, d. h. es darf nach seiner 
betrieblichen Zweckbestimmung nicht an einen ausschließlichen 
Nutzungszusammenhang mit anderen Wirtschaftsgütern gebunden sein. 

Das Wirtschaftsgut kann auch gebraucht sein. 

Was nun die im Gesetz erwähnte Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 
anbetrifft, ist besonders zu beachten, dass es sich dabei um den Nettopreis handelt. 
Sowohl die Mehrwertsteuer als auch Preisnachlässe wie beispielsweise 
Barzahlungsrabatte können bei der Ermittlung der Wertgrenze in Abzug gebracht 
werden. 

Beispiel: 

Ein Landschaftsgärtner erwirbt für seinen Betrieb einen nicht im 
Nutzungszusammenhang mit anderen Wirtschaftsgütern stehenden Bürostuhl zum 
Preis von 963,90 €. Darin enthalten sind 19 % Mehrwertsteuer. Außerdem wird ihm 
ein Barzahlungsrabatt von 3 % gewährt. Der maßgebliche Nettopreis berechnet sich 
wie folgt: 

Bruttopreis: 
abzüglich Mehrwertsteuer 

abzüglich Barzahlungsrabatt 
Nettopreis 

963,90 
./. 153,90 

810,00 
./. 24,30 

785,70 

Ergebnis: Der Bürostuhl ist bei Sofortabschreibung ohne Sammelposten sofort 
absetzbar, weil der Nettopreis 800 € nicht übersteigt. 
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Bezogen auf den Bruttopreis kann das sofort abschreibbare Wirtschaftsgut also 297,50 € 
(250 € zuzüglich 19 % MwSt) bzw. 952 ,00 € (800 € zuzüglich 19 % MwSt.) kosten. Wenn 
Preisnachlässe vereinbart werden, kann der Preis sogar höher sein. 

Die Abschreibung muss im Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgen. Das ist nicht 
etwa das Jahr der Kaufpreiszahlung, sondern im Falle der Anschaffung das Jahr, in dem 
der Gärtner die Verfügungsmacht über das Wirtschaftsgut enthält und im Falle der 
eigenen Herstellung das Jahr, in dem das Wirtschaftsgut gebrauchsfertig wird . 

5.6.4 Abschreibung von Wirtschaftsgebäuden 

Zum Betriebsvermögen gehörende Wirtschaftsgebäude, die nicht Wohnzwecken dienen, 
werden i. d. R. linear mit 3 % jährlich abgeschrieben. 

5.6.5 Leistungsabschreibung (Mengenabschreibung) § 7, Abs. 1 EStG 

Bei stark genutzten Maschinen und Geräten kann die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer 
als die Nutzungsdauer laut AfA-Tabelle sein . In diesem Fall und bei stark wechselnder 
Inanspruchnahme von Maschinen kommt die Leistungs-AfA in Betracht. Der jährliche 
Abschreibungsbetrag wird bei der Leistungs-AfA aufgrund der tatsächlichen 
Inanspruchnahme berechnet und ist daher variabel. 
Der Abschreibungssatz kann dabei die Grenzen der linearen AfA deutlich übersteigen . 

Damit die Leistungsabschreibung steuerlich anerkannt wird, müssen detaillierte 
Nachweise der tatsächlichen jährlichen Nutzung erbracht werden (z. B. 
Betriebsstundenzähler, Fahrtenschreiber etc.) 

Bei diesem Verfahren wird die Abschreibung anhand der „technischen 
Nutzungsdauer" berechnet. 
Die technische Nutzungsdauer ist die Zeit, in der eine Maschine voraussichtlich 
verwendungsfähig ist. 
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Berechnung des Abschreibungsbetrages pro Leistungseinheit: 

Anschaffungswert 
= Abschreibung / Maschinenstunde 

technische Nutzungsdauer (Std., km, ha) 

Beispiel: 

Maschine 
Anschaffungswert 
Technische Nutzungsdauer 
wirtschaftliche Nutzungsdauer 
(lt. AfA-Tabelle) 

40 .000 € 
5.000 Std. 

1 0 Jahre 

• Jährlicher Abschreibungsbetrag bei linearer AfA: ............................ .... ...... .. .... .. ........ .. .. . 

• Abschreibungsbetrag pro Stunde bei Leistungs-AfA .. ........................ .... .... .... ............... .. 

• Jährlicher Abschreibungsbetrag bei Leistungs-AfA 

tatsächliche jährliche Nutzung 300 Std. pro Jahr ..... ..... .. .. ...................... ... . 

tatsächliche jährliche Nutzung 1.000 Std . pro Jahr ................. ................... .. .. 

Wie hoch muss die jährliche Nutzung sein, damit der AfA-Betrag bei 
Leistungsabschreibung höher ist als bei linearer Abschreibung? 

Technische Nutzungsdauer (Std., km, ha) 
= ,,Abschreibungsschwelle" 

wirtschaftliche Nutzungsdauer (Jahre) 

Abschreibungsschwelle für das Beispiel: 

Die Abschreibungsschwelle von ..... .. ... .................... bedeutet: 
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